
4901 der Beilagen zu den Stenograpischen Protokollen des Bundesrates 

B er; c h t 

des Unterrichtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 15. Juli 1994 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land­
und forstwirtschaftliche Berufsschulen geändert wird 

Das Bundesgrundsatzgesetz für di e 1 and- und forstwi rtschaftl; chen 
Berufsschulen enthält im Bereich des Umfanges der Schulpflicht Grundsatz­
bestimmungen, die der Weiterentwicklung dieses Bereiches des Schulwesens 
nicht mehr entsprechen. 

Die land- und forstwirtschaftliche Berufsschulpflicht soll entspre­
chend der Berufsschu 1 pfl i cht gemäß dem Schu 1 pfl i chtgesetz 1985, BGB1. 
Nr. 76, nur bei Vorliegen eines lehrverhältnisses im Simme des land- und 
forstwi rtschaft 1 i ehen Berufsausbi 1 dungsgesetzes gegeben se; n. Im übrigen 
soll jedoch keine Schulpflicht für die in der land- und Forstwirtschaft 
tätigen Jugendlichen bestehen; für diese Jugendlichen soll jedoch der 
freiwillige Besuch der Berufsschule ermöglicht werden können. 

Im gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates wird eine 
Frist von einem Jahr für die Ausführungsgesetze der Länder bestimmt. Für 
diese Frist ist gemäß Art. 15 Abs. 6 B-VG eine Zustimmung des Bundesrates 
nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Juli 
1994 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 
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